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1528 [Mai 4 . ] "Montags nach dem Meytag"  A
RATSERKANNTNIS VON BUERGERMEISTER UND RAT VON ZUERICH BEZUEGLICH

DES NEUGRUETZEHNTENSDES KLOSTERS FRAUENTHAL IN ZWIL-
LIKON

ÄH 19/54

"Wir Bürgermeister undt Rath . . . Thund Khund . . . das für Uns Zu recht Kommen

sind 3 des Ersten . . . Herr Jacob Nef [ =N ä f ] Lutpriester [ =Prädikant ] Ze Aff-

holtem eins 3 und der . . . Geistlichen Frauen der Abtissin und Convent dess

'CtvstBPS ~'Ze Frauwenthal Vollmächtiger Anwalt mit Hamen Ruody W y s s von

Zug [ Ammann des Klosters ?] anderstheils . Desswegen das berüerter herr Jacob



Nef vermeint , was eigne güeter uffgebrochen und mit dem Pfluog gebuwen wer-

dendt davon sott Jm der Zehenden Zuhanden der Lütpriestereypfruondt gebüren

und Jn -das Nüwgrütt dienen ; und darwider der genanten Frauen Anwalt vermeint,

was von eignen güetem und sonst mit dem pfluog gebuwen werde Soldt Jn den

grossen Zehenden gehören wye von altem hero etc.

Undt als wir beed theil Jn solchen Jren clegten und andtworten mit dem und

vil mehr worthen , mitsambt persönlich für uns gestellten Kundtschafft und al¬

ler gwahrsami der nothurfft nach gehört und verstanden , Habendt wir uff be-

schächnen Rechtsatz uns Ze recht erkhendt , . . . was Von Nüwgrütten so mit recht

Fron - oder ewäldt syendt , mit dem gertel undt hauwen gebuwen werdendt davon

einem Lüpriester . . . die ersten Frücht und Nuzung verfolgen . Undt demnach was

wytter gebuwen in den grossen Zehenden fallen und daselbsthin dienen : Sonsten

was mit dem Pfluog gebuwen wirdt : es sig von eignen güetem Oder Jn Anderwäg

Soll Jn den gross Zehenden gehören : diser unser Rechtliche Erkhandtnuss be-

gärt der Frauen Zu Frauwenthal Anwalt eines briefs den haben wir Jme Ze geben

erkhendt und darvon des Ze Urkhundt unsers Statt Secret Jnsigel . . . laussen

henkhen an disen brieff

"Copy . RachtticheA EfikhandtnuM fn ZcVUck bejOiä ^ mdt <LLt Müwgmitt Ztkmdm

Zuo ZmXtigkhon 1528 ” .

1 ) Diese Kopie fertigte Stabführer Beat  II . Zurlauben , von dem auch die
Dorsualnotiz stammt , wohl 1646 an ; damals versuchte er nämlich , im Aufträge
der Stadt Zug , die die Kastvogtei ausübte , die Zehntrechte Frauenthals in
Zwillikon zu schützen , vgl . AH 19/46 , 51 , 54.

Kopie AH 63 , 136
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